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RS OGH 1958/4/11 1Ob175/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.04.1958

Norm

MG §14 Abs2

MG §15

WWG §1

WWG §15 Abs9 - Abs15

Rechtssatz

Wurden in die Wohnung eingebaute Einrichtungsgegenstände (Küchen - und Badezimmereinrichtung ua) mit

Fondsmitteln angescha9t, so ;nden die Bestimmungen des WWG auch auf sie Anwendung, gleichgültig, ob der

Wohnungseigentümer bereits vor Tilgung der Rückzahlungsquoten Eigentum daran erworben hat oder nicht. §§ 14

Abs 2, 15 MG finden daher Anwendung.
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